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Empfehlungsteil  

Teil A: Empfehlungen für qualifizierte Anlagerichtlinien nach § 1 Absatz 4 des 
Generaldekrets der Deutschen Bischofskonferenz zu cc. 1292, 1295, 1297 CIC 

Anlagerichtlinien nach § 1 Absatz 4 des Generaldekrets der Deutschen 
Bischofskonferenz zu cc. 1292, 1295, 1297 des Codex Iuris Canonici (CIC) sollen 
wenigstens folgende Vorgaben für den Erwerb, den Besitz und die Veräußerung von 
Finanzanlagen einschließlich FinanzkontraktenI im Rahmen der Verwaltung von 
kirchlichem Vermögen enthalten (qualifizierte Anlagerichtlinien):  

1. Anwendungsbereich, Risikotragfähigkeit 

a) Anlagerichtlinien bestimmen die kirchlichen juristischen Personen, die von ihnen 
erfasst werden (subjektiver Anwendungsbereich). 

b) Anlagerichtlinien haben das Prinzip der (doppelten) ProportionalitätII zu beachten. 
Es ist insbesondere auf die jeweilige Risikotragfähigkeit der von den Anlagerichtlinien 
erfassten kirchlichen juristischen Personen abzustellen. Anlagerichtlinien sind 
regelmäßig auf Anpassungsbedarf zu überprüfen.  

2. Sorgfaltspflichten 

a) Anlagerichtlinien und Anlagenverwaltung haben stets das geltende Recht zu 
wahren. Sie haben insbesondere die Regelungen des c. 1284 § 1; § 2 CIC, 
besonders Ziffer 1 bis 4 und Ziffer 6 und des c. 1294 § 2 CIC zu beachten und daher 
auch Regelungen für die Wahrung des Sorgfaltsmaßstabs durch alle von ihnen 
erfassten Vermögensverwalter aufzustellen.  

b) Auch für den Fall einer Beauftragung Dritter mit der Vermögensanlage oder der 
Beratung durch Dritte ist im Rahmen von Anlagerichtlinien vorsorglich sicher zu 
stellen, dass die kirchlicherseits verantwortlichen vermögensverwaltenden Organe 
lediglich solche Finanzanlagen tätigen, deren Risikostruktur sie selbst zuverlässig 
beurteilen oder uneingeschränkt nachvollziehen können. 

3. Risikostruktur und deren Überwachung (Anlageverwaltung) 

a) Anlagerichtlinien stellen umfassende Anforderungen an die Risikostruktur des 
Finanzanlagevermögens auf. Dies erfordert insbesondere Regelungen 

 - zum Ausschluss unerwünschter Risiken im Finanzanlagevermögen, 

- zu qualitativen Begrenzungen für nicht lediglich unerhebliche Risiken im 
Finanzanlagevermögen,  

 - zu quantitativen Begrenzungen mindestens für Marktrisiken, Emittentenrisiken, 
Länderrisiken und Konzentrationsrisiken im Finanzanlagevermögen; diese 
Begrenzungen sind in Relation zum Wert des betreffenden 

 
I Finanzkontrakt bezeichnet im Finanzwesen standardisierte Verträge, die den Austausch von Zahlungsströmen zum 
Gegenstand haben.  
II Das Prinzip der (doppelten) Proportionalität besagt, dass Anlagerichtlinien das Risikoprofil der regulierten 
Finanzanlagevermögen berücksichtigen müssen. Entscheidend ist hierbei nicht nur der Umfang von Vermögen und 
Finanztransaktionen, sondern auch deren Struktur und die Komplexität der enthaltenen Risiken.  



 

Finanzanlagevermögens vorzunehmen. 

Darüber hinaus sind gemäß Satz 1 folgende Regelungen geboten: 

 - zur Zulässigkeit von Risiken im Direktbesitz oder nur als Fondsanteile, 

 - zum Einsatz und zur Zwecksetzung derivativer Finanzinstrumente, 

 - zur Einhaltung der Vorgaben der Deutschen Bischofskonferenz zu ethisch-
nachhaltigen Vermögensanlagen. 

b) Anlagerichtlinien stellen hinreichende Anforderungen an die Überwachung der 
Risikostruktur im Finanzanlagevermögen auf. Dies erfordert insbesondere 
Regelungen betreffend: 

 - die qualitative und die quantitative Erfassung der wesentlichen Risiken im 
Finanzanlagevermögen, 

 - die Bewertung quantitativ zu begrenzender Risiken, 

 - die Zerlegung strukturierter Finanzanlagen und -kontrakte zum Zwecke der 
quantitativen Risikobegrenzung,  

 - die Bestimmung, dessen, was zum Finanzanlagevermögen gehört 
(Abgrenzung), und die Bewertung der einzelnen Bestandteile des abgegrenzten 
Finanzanlagevermögens, 

 - die Wahrung der Anforderungen gemäß Buchstabe a). 

4. Organisationsstruktur  

Anlagerichtlinien enthalten Regelungen für 

 - die Verwaltung des Finanzanlagevermögens, 

 - deren Überwachung einschließlich der Berichterstattung an die 
verantwortlichen Gremien und Organe sowie 

 - eine hinreichende Organisationsstruktur.  

 


